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zur Reichstagswahl an unsere Leser!

Am kommenden Sonntag, dem 29. März 1936, hat das ganze deutsche Volk die Pflicht,

bei der Neuwahl des deutschen Reichstages seinem Führer und Reichskanzler und der

Reichsregierung durch ein einmütiges Bekenntnis zu dem bisher begangenen Weg seine

Treue zu beweisen. Durch die Stimmabgabe tür Adolt Hitler hat jeder wahlberechtigte

Deutsche auch gleichzeitig die ersehnte Gelegenheit, dem Nationalsozialismus und seinem

Führer tür die in den vergangenen drei Jahren geleistete politische und wirtschaftliche

Wiederautbauarbeit an unserem deutschen Vaterlande und die nunmehr vollendete Wieder

herstellung der vollen Macht und Gleichberechtigung des Deutschen Reiches zu danken.

Zu lIa.." b"so..""... g.oß"m Dank ;..1 dem B"'''M";..I,,. "".. D.ill".. R"iches di"

gesaml" "e..l..c"e lEIa..",ö.;..chafl "".pfiichl,,!, d"nn ihr isl die eh.envolle "'uf

gab" zut"iI g"",o.d,,", des Führ"... g.öß!e 1"11i....ng".. zu v".wirklich"n. D""

"","...ch "",,,o'II,,.ufe..,,.. mächlig".. ",..Isch""ung ""r"",nid "';so "i" lEIaMwirl

schaft i.. ".st". L,..;" ""M wm".. u.." der E..I..chlußkralt 11".. I"üh.".s. Deshalb

gibt ".. für "ie !II"s",mle d"..tsch" lI3Iau"",,11 am 2!J1. Mä." 1936 ..u. die ";"" Parole:

,;Dei e SIE me für' itler!U

Sch imeibl!1lg 1!.i1!1\I!1I we lIa1g
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B j I d 1: Seitenansicht de  Bauernhofes. Das Wohnhaus s1eht Inmitten der Wlrtschaftsgebaudc
(7 lichtbilder und 1 Zeichnung von Archdekt F. Hof/mann, Berlin)

Wir versuchen In unserem neuen Schaffen und insbesondere im
Bauen landlicher Siedlungen wieder den Anschlu  an jene Zeil zu
finden, in der WahrhaftIgkeit des Bauens und handwerkgerechtes For
men aus den uns gegebenen Werkstoffen zu den Grundregeln eines
anstilndigen Bauens gehörten. Wir bringen wieder die zunftgemaf}€
Zimmermannskuns!, Insbesondere durch die Wiederanwendung von
Fachwerk zur Geltung.

Gerade hierfür sind die wiedergegebenen Abbildungen recht gu!e
Beispiele. Die steilen Giebel aller zum gleichen 5jedlungshof ge
hörenden Gebäude sind fast durchweg in Fachwerk ausgebildet.
Bild 7 zeigt in schoner Zusömmengehörigkcil und Einheitlichkeit den
Giebel des Gutshauses und daneben Giebel und Langfront des ebenso
ausgebildeten Stallgebäudes. Bild 2 veranschaulicht noch einmal
besonders wirkungsvoll den überaus einfachen und gerade dadurch
eindrucksvollen Slallgiebel mil der im Oberstock vorgezogenen Lang
front. Bild 1, eine Seitenansicht des Hofes, zeigt noch weitere Hof
gebäude mH ihren schwarzweif)en Fachwerksgiebeln. Im Bild 8
ist ein Blick auf den von vorn gesehenen Hof wiedergegeben. Der
Standort des Beschauers liegt VOr der Hofeinfahrl; das in der Mille
liegende Wohnhaus mit der vorgelagerten Terrasse wird von SlaJ! und
Scheune zu beiden Seiten flankierf. Die VOr dem Wohnhaus angeord
nete Terrasse, die durch das Hauptdach schützend überdeckt wird, ist
in den Bildern 4 und 7 gezeigl. Diese Terrasse, von der aus der
Besitzer seine gesamte Hofwirtschaft iJbersehen kann, dient au erdem
noch in den freien Sonntagssfunden der Familie als Aufenthaltsort.
Die Ueberkragung des Hauptdaches an der ganzen Vorderfront des
Guishauses schutzt die Fenster der Küche und des Schlafzimmers und
dIe Haustur Vor Schlagregen.

Bild 4 zeigl diese Haustür mit dem daneben liegenden, durch
Kreuzgitter gesicherlen, kreisrunden Guckfenster des Flures. Zu dieser
HauslÜr, die ein treffliches Beispiel für eine wirklich gut an den bäuer
lichen StiJ angepa !e Gestaltung zelgl, mag hier besonders gesagt
werden, da  es sehr an der Zeil ist, endlich mit dem Brauch, städtische8

Hauslürformen aufs Land ubertragen zu wollen, zu brechen. Diese
Haustur mit schräggefuhrfen, jalousieartig angeordneten äul}eren Bret
fern und innenseilig lotrecht darüber hinweggeführlen gespundeten
glallen Breitem biefet au erdem den Vorteil groryer Sicherheit und
Dauerhaftigkeit.

Im einzelnen ist noch hervorzuheben, da  alle Fachwerksflachen
dieser Bauausführung besonders dadurch welt wirkungsvoller zur Gel
lung kommen, als dies bei manchen anderen Facnwerksbauten der
letzten Jahre der Fa!! ist, da  eine besonders kräflig wirkende Ab
messung aller Fachwerkshö!zer gewählt wurde. Es isf ein augenfälliger
Mange! der in den letzlen Jahren zur Ausführung gekommenen Fach
werksbauten, da  die Hölzer zumeist kaum mehr als 12 bis 14 cm stark,
beziehungsweise breit in der Ansichts/!ache bemessen wurden und
dadurch die Hölzer zu schwach erscheinen. Fachwerk mu  kompakt
wirken; dazu gehör! einmal, da  es an der Ansicl1fsseite mindestens
18 cm stark sein muf}, ferner aber auch, da  es nicht gehobelt wird, son
dern rauh bleibi. Ebenso falsch ist es, wenn man glaubt, das Fachwerk
wirke schöner, wenn man die Hölzer deckend mit Dei/arbe streicht
Am schönsten sieht Fachwerk mit Karbolineum gestrichen aus, dem
Teer ZUr Erzielung eines kriHtlgeren Kontrastes zwischen dem gewei ten
Mauerwerk und dem tie/braunen, fast schwarzen Holzwerk, zugesetzt
wird.

Die Fachwerksausmauerung wurde hier nicht glatt geputzt, sondern
mit einem rauhen Schlemmpuh versehen. Rauhes Holz und rauhes
Mauerwerk stehen besser zueinander.

Selbstverständlich mu  ein solches Holzriegelwerk mit Holznägeln
genagelt werden. Man verwendet dazu am beslen eichene Ho!znägel.
Da aber gerade die eichenen Nägel sich beim Eintreiben als wider
spenstig erweisen, wird man immer gut tun, ein in alten Zeiten ange
wendetes lind bewähr/es Hilfsmittel zu benutzen. Man taucht die
Eichennägel VOr dem Einschlagen In Karbolineum oder in Seifenwasser
und schon geht das Einschlagen muhelos.
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B! I d 2: GIebelansichi des SJallgebi'lUdes. Im Vordergrund links ein Teil der
Wohnhausrückfront

Das sichere und feste Gefüge genügend kräftig bemessenen Holz
riegelwerkes erleichte'rt weiterhin wesentlich das Aufrichfen ganzer
Riegelwerkswände, wie dies z. B. Bild 3 zeigt. Hier wird gerade
der Giebel des Wohnhauses aufgesteHt.

Mit welch einfachen Mitteln nicht nur eine schone architektonische
Wirkung, sondern auch längst praktisch Erprobtes wieder zur GeUung
kommen kann, zeigt Bild 5. Die ganze langfront des Slal!gebäudes
ist im oberstock werk miJ ihrem Holzbou an der Hofseile um 1 X m
gegen die Auryenlronf vorgezogen worden, Einmal erreicht man
hierbei eine schöne Wirkung, wie die Bilder 2, 5, 7 und 8 zeigen,
weiter  ber auch hat dies den praktischen Wert, da/) alle Stallfenster
vor Schlagregen und dadurch vor Verrosten geschütz! sind. In wirt
schaftlicher Beziehung gelangt dieses Ueberkragen des Oberstocks
aber auch zum Vorteil, denn es wird hierdurch eine geschühte Ver

Bi I d 4: Der Eingang zum Wohnhaus mit der vorgelagerten Terrasse

Bild 3: Das Wohnhaus im Bau. Aufrichten des Riegelwerkes für den
Notdgiebel

bindung von einer Stalltür zur anderen erreicht. Unfer der Ueber
kragung lassen sich ferner Geschirre, Leitern und anderes, was in der
Wirtschafi immer gebraucht wird, gut geschützt aufhangen.

Alle die hier wiedergegebenen Abbildungen zeigen, wie den in
den neuen Richtlinien des Reichsministers fur Ernährung und land
wirtschaft gegebenen Forderunge.., nach kulturellem, bodenverbun
denem Bauen aufs beste Rechnung getragen werden kann, ohne daf}
hierhh irgendwelcher gesllchfer Zierat angewendet werden mü te.
Auch zeigen die stei!en Steindächer des Wohnhauses und des Stalles,
da  es nicht erforderlich ist, Rohr- und Strohdächer gewisserrna en
aus der Versenkung zu holen, um ein heimal!reues Bauen zu fördern.
Ein Ziegeldach mit naturrolen, schön geschweift geformten Falzziegeln,
wie sie hier angewendet wurden, kann die verwohnt esten Anspruche
voll befriedigen. Ja, es ist sogar auch möglich, selbst geschweifte
Fledermaus!uken, wie z. B. übet dem Eingang des Wohnhauses, mit

Bi I d 5   Das Stallgeballde im Bau. Das ObergeschoB Ist an der Hof
seite 1'!  m vorgezogon
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Handwerklimes!i:örnnen im

Bi I d 7: Giebelansicht des Wohnhauses sowie Giebel- und Hofansicht das
SiaIJgebaudes

Falzziegeln einheitlich einzudecken. Aber hierzu muf} natürlich das
nötige handwerkliche Können des Dachdeckers vorausgesetzt werden.

Der Lageplan dieses vollständig neu errichteten Bauernhofes zeigt
die Stellung der Gebäude zueinander, die Anordnung der Neben
anlagen wie z. B. Gemüsegarten, Hausgarten, Obstgarten, Koppel,
Dungstätte und Schweineauslauf und anderes mehr. Da!; dabei die
grundlegenden, in der Landwirtschaft ausschlaggebenden Forderungen
berücksichtigt wurden, ist eine Selbstverständlichkeit. Jede praktische
Landwirfslamilie legt Wert darauf, sowohl die Küche als auch die
Schlahtuhe immer mit dem Fenster nach dem Hofe zu gelegen :zu
haben. Richtunggebend war auch, da  Küche und Futterküche, wenn
auch erstere im Wohnhaus und letztere Im Stall liegen, auf kürzestem
Wege erreichbar sind. Da  die Dungstätte nach Norden :zu angelegl
werden mu , Ist ebentalls eine elementare Forderung. Da, wo sich
die Haupfslra e vor dem Gute gabelt, hat man die Zufahrt 2Um Hofe
angeordnet.

Das Gutshaus Ist so zentral gelegen, da  von ihm aus nach allen
Ric:htungen hin alles :zu übersehen ist. In früheren Zeiten war man
gewöhnt, ein Gutshaus, in dem der Besitzer von elwa 400 Morgen

Bi I d 8; Vorderansicht des Bauernhofes. Das Wohnhaus schlfe6t den Hof
an der Rückseite ab. LInks liegt das Stailgebäude und rechts die Scheune

Land wohnt, reichlicher und gröl)er :Zu sehen. Uebergroije Gutshäuser
bringen aber eine unnütze finanzielle Belastung des Hofes mit sich
und verbieten sich daher heufe von selbst. Aber auc:h hier ist alles,
was die Familie unbedingt zum Wohnen braucht, nämlich Küche, drei
Zimmer im Erdgescho , 2 Zimmer in den Giebeln des Obergeschosses,
vollkommene Hausunterkellerung und Trockenboden vorhanden. In
schlichter Formengebung und unter Wahrung normaler Raumgrö en
konnten alle erforderlichen RäumlIchkeilen in diesem kieln erscheinen
den einfachen Giebelhaus untergebracht werden.

Die in dem Lageplan gezeigten Bauwerke werden heute einem
Guisneubau, der unier Zuhilfenahme von Reichsmifteln errichtet wird,
:zuerkannt, wenn eiwe: 300 bis 400 Morgen land zu bewlrtsc:haften
sind. Das Wohnhaus kann 5 Zimmer, Küche, Speisekammer, Kcller
und Bodenraum enthalten und Stallbaufen sind fur 8 Pferde, 14 bis
20 Kühe, Jungvieh, 6 Schweinebuchten und Geflügel vorzusehen.
Auf)erdem sind noch Nebenräume für Geschirre usw. anzuordnen. Der
Rauminhalt der scheune ist auf etwa 2  Tausend Kubikmeter zu
bemessen. Maschinen- und Geräteschuppen zu bauen, bleibt dem
Bauern tür späier überlassen.

Riid«$chäll!ll! äII!II!I dt  L i 'It@ B' 'lI'iihj6!lhll'$II\\\!fi!$$
Von Dr..lng. Waller H.. h ",  egierllll1!!$baume;ster, DresdenTeil 1iI: Baugeräfe und Baumaschinen

Der Eniwicklungsgang der Baugeräte und Baumasc:hinen geht auf
eine möglichste Vereinfac:hung und Vereinheitlichung der Bauarten
und auf das Bestreben hinaus, ihnen eine vielsellige Verwendungs
möglichkeif einerseits zu geben; andererseits ist man bemüht, die
Geräte den speziellen Bedürfnissen der Baustelle tür die vorliegende
Sonderaufgabe anzupassen, Zur Erweiterung der Verwendui,gsmög
!ichkeHen und des Bewegungsbereiches der Geräte wird das Rauperl
lahrzeug ausgenutzt, mit dem heute nicht nur Bagger, sondern auch
Zugmaschinen, Slamplmaschinen' und andere Geräfe i1usgerüstet sind.
Ein besonderes Merkmal ist, daf) alle Geräfe fahrbar sind. Hierzu
verwendet man bevorzugt den Dieselmotor. Bei der Herstellung der
Baumaschinen hat das Sc:hwei verfahren an Bedeutung gewonnen, mit
dessen Hi!fe heute die stark beanspruc:hten Teile vieler Geräte mehr
und mehr hergesteHi we den. Unter den Ger ä f end erB a u 
s t 0 f I g e w i n nun g ist der löffel bagger als das unentbehrliche
Gerät zum Lösen und laden aller Arien von Böden anzusehen. Be
vorzugt werden die Universallöffelbagger wegen ihrer vielseitigen Ver
wendbarkeit und leichten Beweglichkeit. Mit einem Kleinbagger
andererseiis lä t sich eine SchniHhöhe von 7 m, eine Grabtiefe von
S m und eine Löffelreichweile von 9 m umspannen. Zum Antrieb
dient ein Diese!motor von 45 PS Leistung, Eine k!einste Bauari' für
6 besondere Umbauformen hat einen löffelinhalt von etwa 3 cbm,
besteht aus gesc:hweif)fer Konstruktion mit zwei einsfe!Jbaren Geschwin
digkeiten und hat als Antrieb einen Diesel- oder Benzinmotor von
etwa 42 PS. Für die leichten Einebnungsarbeiten im Stra en- und

siädt. Tiefbau isi das Flachbaggergerät entwickelt worden. Es dient
als sogenannte Planierraupe zum Lösen, Einebnen und Fördern des
Bodens bis zu 50 m Entfernung. Neben diesen Trockenbaggergeräten
aller Ar! hefen in Deutschland die Na baggergeräte zurück. Unter
den Geräten für Baustoffaufbereitung und -ver ar
bei fun 9 bot die Leipziger Frühjahrsmesse eine teiche Anzah!
neuerer und neuester B"uarlen. Hier sind es zunächst die Maschinen
für die Zerkleinerung der Rohstoffe, die die mannigfd!tigsten Auf
gaben in fechnisc!ier und wirtschaftlicher Hinsicht zu bewältigen haben.
Sie besorgen die Zerkleinerung und ZermahJung des Materiales in
die verlangten Korngrö en. Ein hauplsächlicn zum Absieben von Sand
und Kies bestimmtes Vibrationssieb erzieH bei verhältnismä jg kleiner
Siebf!äche und geringem Krafibedarf eine erstaunlic:he Siebleisfung,
Bei neuartigen Sieben anderer Art wird das abzusiebende Gut mit der
Trommelbewegung hochgehoben, bis es durch die eigene Sc:hwerkraft
herabfälI!, was eine vollkommene Durcharbeilung, Um lagerung und
schnelle Absiebung schafft. Für die Mischung der Zusc:hlagstoffe mit
den BJndemilfeln feilt man die Mischmaschinen in Freifa!l- 'und Zwangs
misc:h6r ein. Zu den Neukonstruktionen gehört ein SpeziaJslra enbeton
mischer. Für die Hersfellung von Schaum be/on nach dem Iporitver
fahren ist maf)gebend, da  durch das Misc:hsysfem dabei eine stark
schaum erregende Wirkung erzieH wird. Neuerliche Bau"rlen eines
anderens Types, der in den verschiedensten Grö enanordnungen ge
liefert wird, besitzen eine grobe Kippfrommei, die in der Mischsrellung
fast waagerecht arbeHe . Ihre Vodeile sind, da!} sie schrH !I gefüllt



werden können, sich gut entleeren lassen und eine dauernde Beob
achtung des Mischgutes gestalten. Vnler den slelig arbeitenden
Maschinen ist eine der BauarIen für mittlere BausteHen beslimmt und
mit Hochbaugewinde ausgerüstet. Bei den gröf:5eren Typen erz:relt
man die Einstellung des Misdwerhältnisses du;ch Aufsetzen VOi1 Ketten
rädern auf die Schneckenwellen. Soweit erforderlich, la t es sich bei
den kleineren durch einen schwenkbaren Schieber erm6glichen. Zur
Bemessung der Wasserzufuhr sind die grö eren mittels einer Skala
zur Einstellung, die kleineren mit einem Hebelvenfi! ausgestalte!. Eine
zu den Zwangsmischern gehörende Bauad ist der GegenstromschnelJ
mischer, wo das Mischgut nicht nur durcheinander geschaufelt wird,
sondern der Mischbehälter sich selbst im entgegengesetzten Sinne
dreht. Bei einer anderen Sonderbauarf arbeitet der Mischer im Unter
druckverfahren, indem in der Mischlrommel mittels Luftentziehung ein
leerraum erzeugt wird. Die vorgenommenen Leistung.sversuche haben
bestatigt, da  gegenüber gew6hnJichem Beton so erzeL:gter Vakuum
beton eine annahernd 50 vH erhöhte Druckfestigkeit und gesteigerte
WasserundurchL:issigkeit besitzt.

Im Vordergrund des Interesses stehen bei uns zur Zeit die
S t r a   e n bau m a s chi n e n. Unter den Aufbereitungs- und Ver
arbeitungsmaschinen werden Betonieranlagen als Sonderkonsfruktionen
hergestellf, deren Mischer auf einem Gerüst aufgeb ut sind, das die
ganze Stra enbrelte überspannt und zur Straf:5enrichtung fahrbar ange
ordnei ist. Im Teer- und Asphaltslra enbau ist die Oberflächenbehand
lung und die Herstellung der Makadamdecken im Mischverfahren für
die BauarIen wichtig. Zunächst besorgen bei der Behandlung älterer
Scholterbahnen Reinigungsgeräte das Abspritzen und Kehren der
Decke. Kleinere oder grb ere Trockner dienen als Hi!fsgeräte. Das
Hauptgerat ist die Spritzmaschine für Kalt/eer und Kalfasphalt. Ein
tache Modelle bestehen aus dem Behälter, der als Druckkessel ver
wandt wird, und aus dem Fahrgestell und sind mit Handkompressor
oder Pumpe ausgerustet. Sie sind auch zum Spritzen von hei em
Material verwendbar und arbeiten dann mit Vorwärmern. Die milf
leren 5pritzgeräte sind mit Motorantrieb versehen. So ist eine Motor
spritzmaschine mii eingebauter Kreiselpumpe für Kaltverfahren in Zu
sammenarbeit mit einem besonderen Fa hebewagen fur Heif:5ver.
fahren mH Anschlu  an jeden beliebigen Kocher verwendbar. Bei
dem Absplitien nach der Tränkung werden jetzt zur moglichst gleich
!l1ä igen Verteilung mit Behältern ausgerüstete 5pliftmaschinen ver
wendet, die den Splifl mH/els Speisewalze verteIlen. Eine Splift
schleudermaschine, die mit einem Zweizylindermotor von 14 PS aus
gerüstet ist, fähri am 5tra enrand seitlich entlang, nimmt den dort
lagernden Splitt auf und überschüttet damit die Sfra e. Für Flick
arbeiten werden besondere kleine Flkkgeräte entwickelt. Weiter dienen
maschmelle Hillsmillel bei der Herstellung der Teer- und Aspha!t
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makadamdecken dem Mischverfahren. Der durch die sonst hinzu
Imtenden Aufgaben erforderliche umfangreiche Gerätepark umlaf;t
die Makadammaschinen mit Kochern, die Trocknungsgeräle, Sorlier
anlagen, Silos, Abme - und Zuleilungseinrichfungen und die Mischer.
In neuester Zeit ist auch eine stetig arbeitende Makadammismmaschine
enlwickelt worden, die ein Rührwerk mit horizontaler Achse im unteren
Teil einer glatten Blechlrommel als Mischeinrichtung besilzt._ Der sinn
gemä  <weh vom BetonsfraJ}enbau übernommene SJraJ}enferiiger hat
als Hauplaufgabe die Verdichtung des Materials. Als, neuestes V r
fahren, mit dem eine Verdichtung des Baustoffes angestrebt wi.d, ist
das in Amerika und Frankreich angewandte Rütlelverfahren anzusehen.
Kleine Handrü/feJer werden als Pre luff- oder EJeklrowerkzeuge her
gestellt und am Gabelgriff vom Arbeiter ge/uhd. An grö eren neuen
Rütfelgeräten ist neben anderen ein neuer Hochfrequenzverdkhfer zu
nennen. Als tYPische Geräte der Förderung seien dIe FörderlokolTIo
fiven, Förderwagen und die Feldbahngleisanlagen genannt. Als För
dermaschinen dienen Dampf- und Diesel!okomotiven. Die eisernen
Muldenkipper des Förderwagens schwanken im Inhalt von Jf bis zu
2 cbm. Neben der bevorzugten 600-mm-Spur wird auch 900 mm als
Spurweite verwandt Zur Abzweigung dienen au er normalen Weichen
gepre fe Klefferweichen aus 5fahlblech zum Auflegen, neben denen
die Herstellungsfirma auch Drehscheiben liefert Ein neuzeitliches schie
nenloses Tran portgerät besitzt eine Tragkraft Von 1500-2000 kg und
wird mit abkJappbaren Seitenwänden als Kastenwagen, ars Plaffrorm
wagen, Hubwagen oder Traktor geliefert. Aus den Gerälen für Schräg
förderung sei ein neuerdings viel verwandtes, stetig arbeitendes För
dermiffel herausgegriffen, dessen Förderband meist fahrbar und höhen
versteIlbar angeordnet ist. Der Anhieb erfolgt mit Diesel-, Benzin
oder Elektromotor. Als ein neuartiges Fördermiflel ist die Be!onpumpe
anzusehen. Im allgemeinen sind davon zwei Bauarten in Verwendung.
Beide liefern einen hochwertigen Befon, der an Gleichmii igkeit und
Dichte nichts zu wünschen übrig !ä t und in vielen Fällen an Festigkeit
zunimmt Das pneumafische Betonfordervertahren findet beim sogen.
Spritzbeton Anwendung. Es unterscheide! sich als Na - oder Trocken
verfahren. Bei dem ersteren wird der verarbeitungsfertige Beton aut
kurze Entfernungen in einem LuHsirahl gegen die zu bearbeitende
Wand geschleudert. Bei dem Trockenver/ahren, das auch gröber
Enfternungen geslallel, wird das Abbindungswasser erst in der Aus
gangs6ffnung in einer Mischdüse zugeseizt. Wenn auf der 8au I()lIe
die dazu nötige Pre luH nicht vorhanden ist, wird ein fahrbarer
Kompre sor verwandt. Die aulgefuhden Beispiele sind einem so um
fangreichen Gebiel entnommen, dab in Anbetracht des knappen Rau
mes, der ZUr Verfugung steht, damit keine Bevon:ugung ausgesprochensein soll. D-H..D.
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Der Reichs- und Preuftische Arbeilsminister sielli in einem Erlaft
vom 6. Februar 1936 - IVa 3 Nr. 842/36 - fest, da  der Reichsbürg
schaftsausschub für den Kleinwohnungsbau sich bei der Entscheidung
von Re1chsbürgsch<3/isanträgen mit einer Reihe häufig wiederkehrender
Fragen befassen müsse, die in den Reichsburgschaftsbestimmungen
nicht oder nUr in der Form der 5011- odet Kannvorschrift geregelt wor
den sind. Der Minister empfiehlf, fÜr die, Zukunft nur solche in der
Praxis des Reichsbürgschaftsverfahrens auftauchenden Fragen durch
Aenderung der Ergiinzung der Besfimmungen selbst zu regeln, die
von a1Jgemeiner Bedeutung sind, um die Uebersichtlichkeit und prak
fische Handhabung der Bestimmungen nicht zu gefährden. Im übrigen
wird festgesiellt, da  die vom Reichsbürgschaftsau5schu  gefundene
und erprobte Praxis ausreichend sei und es sich daher empfiehlf, diese2

einheitlich durchzuführen. Zu diesem Zweck hat der Minister den
obengenannten Behörden eine ,,5 a m m I u n g g run d sät z I ich e r
Enfscheidungen des Reichsbürgschaffsausschusses
fÜr den K lei n w 0 h nun g s bau" folgellden Inhalls zugestellt:

1. Verbürgung von Goldmarkforderungen. (Best. Abschn. I, Zi. 2.t
Die Uebernahme von ReichsbürgschaHen für Goldmarkforderungen ist
im alfgemeinen ausgeschlossen. Eine Ausnahme wird nur zugelassen
für solche Hypotheken, die auf Grund von Schuldverschreibungen aus
den im April 1935 zugelassenen Restemissionen gegeben werden. Eine
Nachprüfung, ob diese Voraus etzung im Einzelfalle vorliegt, ist sei
tens des Reichsbürgschaflsausschusses tlicht erforderlich.

2. Weiterhaftung des Trägers. (Best. Abschn. 11, Zi. 1, Abs. 2.)
Die Weiterhaltung des Trägers einer Eigenheimsied!ung nach Auflas
sung der Einzelgrundsiücke is! im allgemeinen auf 3 Jahre nach dem
Inkrafltreten der Reichsbürgschaft zu beschränken. Werden die ein
zelnen Eigenheime ersf nach einer Bewiihrungsfrist an die Eigenheim
anwärter aufgelassen, so kann diese Bewährungsfrist angerechnef wer

¥ Abkürzungen: Beslimmungen f. d. Vebernahme von Reichsbürg
chaften f. d. Kleinwohnungsbau v. 28. 2. 34 = Best. (Dt. Reichs- u.
Preu . 5taatsanzeiger v. f. u. 2. 3. 34); Allgern. Vertragsbedingungen
= A VB.; Erla  cl. Reichswirfschaftsmin. u. Pr. Min. f. Wirtschaft u. Arbeit
v. 24. 10. 34. - VIII R. 2 Nr. 7952 = Erla  v. 24. 10. 34 (Ot. Reichs
u. Pr. Staaisanzeiger v. 6. 11. 34.)



den. Voraussetzung für die Haftentlassung ist die von dem Träger
nach sorgtältiger Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Ver
hallnJsse der Eigenheimsiedler abgegebene Erk!ärung, dar, diese die
Zins- und TlIgungszahlungen regelmäf,ig und pünktlich geleistet, die
in den AVB. vorgeschriebenen Verpflichtungen er(üllt haben und daf}
keine Tatsachen bekannt sind, die die leistungsfähigkeit der Eigen
heimsiedler und damit die Slellung des Bürgen für die Zukunft ge
fährdet erscheinen lassen. Auf eine Weiterhaftung kann überhaupt
verzichtet werden bei kleinen Einzclunlernehmern und Baugeschäffen,
die Einze!häuser zum Verkauf erstellen. In solchen Fällen ist aber die
Voraussetzung für die Enf1assung aus der Mithan, dar; die Häuser nach
weislich verkauft und an die einzelnen Bewerber aufgelassen sind, der
Kaufpreis bezahlt ist und der Käufer kreditwürdig erscheint.,

3. Ueberschreitung der Wohnlläche. (Be51. Abschn. 11, Zi. 2 u. 3.)
Bei Gesdlo bau!en können ausnahmsweise beschränkte Wohnllächen
überschreitungen zugelassen werden, wenn es s.ich um Eckbebauungen
handelt, bei denen eine andere Auffeilung des Grundrisses unwirt
schaftlich oder unmöglich ist. Bei Einfamilienhäusern sollen Wohn
flä<: enüberschreHungen nicht zugelas5en werden.

4. Grundsfücksgröl}e. (Best. Abschn. 11, ZL 2, 3.) Wird die zulässige
Grundstücksgröf}e von 800 qlT, für Eigenheime überschriiten, 50 kann
bei Berechnung der Bürgschaffsgrenze von einer Absetzung des an
sich nicht anrechnungsfahigen Grundstückteils abgesehen werden, wenn
das Bauvorhaben nach Art, lage und Grundsfückspreis mehr länd
lichen Charakters ist oder einer Kleinsiedlung ähnelt.

5. Anforderungen an die BauausfOhrung. Best. Abschn. 11, Zi. 4, 2.)
a) Unerprobte Bauweisen: FÜr Bauvorhaben, die in unerprobter Bau
weise ausgeführt werden sollen, können Reichsbürgschaffen nicht
übernommen werden; b) Stärke der Wohnungsfrennwände: Die Woh
nungstrennwände mQssen in mindestens 25 cm starkem Ziege!mauer
werk ausgeführi oder mH einer mindestens dieser Stärke entsprechen
den SchalJisolierung versehen sein; c) Decken unter den Bädern: Bei
Gescho bauten müssen die Decken unter den Bädern und Duschräu
men massiv hergeslellt werden. Soweit ortsüblich, genügt es aus
nahmsweise, wenn die Decke aus doppelfem Einschub zwischen Holz
balken besteht, mit Isolierpappe ausgeklebt und mtt Beton ausgefüllt
wird und eine nochmalige Isolierung mit Steinholzbelag erfolgt. Vor
aussetzung ist dabei, da  es sich um kleine Baderäume handelt, deren
Breite nicht 2 m übersteigt; d) Gefangene Zimmer: Gefangene Zim
P1er sind nach Möglichkeit zu vermelden.

6. Ueberbauung der Nachbargrenze. (Best. Abschn. I!.) Bei einer
Ueberbauung der Nachbargrenze mit Zustimmung des Grundslücks
nachbars durch den halben Trenngiebel ist es nid1t erforderlich, da
dieses Recht gtundbuchlich gesichert wird; dagegen mu  die Einräu
mung von FeflSierrechlen oder Uchtklauseln auf dem Nachbargrund
stück im Grundbuch sichergeste!1t werden.

7. Einbau einer zweiten Wohnung. (Besi. Abschn. 11, ZL 1, 1 a.)
Bei grö ere!) Einfamilienhäusern ist darauf zu achfen, dary der Einbau
einer in sich abgeschlossenen, getrennten zweiten Wohnung ohne
groryere Unkoslen möglich ist; insbesondere isf auf eine gute Ausbau
möglichkeit des Dachgeschosses und auf eine gule Treppenanordnung
Wert zu !egen, die eine Trennung zwischen den beiden Wohnungen
ermöglicht.

8. Ausnahmen wegen eineS vorzeitigen Baubeginns. (Best Abschn.
11, Zi. 6, 2.) Hierfür gilt der ErlarJ des Reichs  und Preury. Arbeits
ministers v. 30. 10.1935 - S 6 Nr. 4523/35 -. Inzwischen is\ durch
Erlaf, des Reichs- und Preury. Arbeifsministers v. 3. 1. 1936 - IV 5 Nr.
10584/35 - eine weitete Ausnahme für solche Eigenheimbauvorhaben
zugelassen worden, für die Mittel der wertschaHenden Arbeilslosen
fürsorge der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung vorgesehen waren, aber wegen schuldloser Nichterfüllung
der an die Gewährung dieser Miltel geknüpften besonderen Voraus
setzungen nicht ausgezahlt werden können. Ob darüber hinaus nod"!
weitere Ausnahmen bewilligt werden können, bleibt der Entscheidung
des Reichsbürgschaftsausschusses vorbehalten. Dahingehende Anträge
sind deshalb mil der Belürwortung des landesbürgschaHsausschusses
an den Reichsbürgschaflsausschu  abzugeben.

9. Verwendung ausländischer Baustoffe. (Bes!. 11, Zi. 5.) Die Be
stimmung über die Verwendung ausländischer Baustoffe ist überholt,
da durch" die Devisenbewirtschaftung die wirtschaftlich unerwünschte
Einfuhr ausländischer Baustoffe unterbunden wird. Eine Nachprüfung
ist daher insoweit nicht erforderlich.

10. Generalvergabe. (Best. Abschn. 11, Zi. 6.) Die unmittelbare
gewerkweise Vergabe ist in allen Fällen anzustreben. Die schlüssel
iertige Vergabe der Bauarbeiten an einen Generalunlernehmer wird
bei der Ausführung von Kleineigenheimen nicht beanstande!. Auch
bei gröfJeren Bauvorhaben können die Arbeiten an einen General
unternehmer vergeben werden, wenn dieser an der Dauerfinan:z:ierung
heleiligt ist. Auch in diesen Fällen 5011 jedoch eine öffentliche oder
beschränkte Ausschreibung vorangegangen sein.

11. Kreditwürdigkeit der Antragsteller. (Best. AbS'Chn. III.) Wenn
auch in den Bestimmungen keine Angabe darüber enthalten ist, dafJ
die Antragsteller kredilwürdig sein müssen, 50 ergibt sich dies doch
sinngema  aus den Vorschrifien über die Dauerfinanzierung. Es sollen
Bürgschaften nUr zugunsten solcher Bauherren übernommen werden,
die nach ihren Einkommens- bzw. Vermögensverhilltnissen eine Ge
währ dafür bieten, dar, sie die anfallenden lasten dauernd tragen

können. Die liquidität des Bauherrn mu , .'soweit es sich um juristische
Personen handelt, gesichert sein. Deshalb ist eine Auskunft über den
Antragsteller eirizuholen, und zwar je nach Art des Einzelfalles bei
einer priyaten Auskunflei, bei dem Geldgeber, bei d m Bürgermeister
oder anderen geeigneten Stellen. Von der Einholung einer Aus
kunft kann Abstand genommen werden" wenn der Antragsteller Be
amter ist oder seine Vermögensverhältnisse sonst bekannt sind. Bei
Arbeitern genügt eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Höhe
des Einkommens. Bei juristischen Personen sind im allgemeinen die
Geschäfts. und Revisionsberiehte neuesten Datums einzufordern.

12. Ausländer. (Best Absehn. 111.) Es bestehen keine Bestimmungen
darüber, ob die Bürgschaft für solche Bauvorhaben übernommen wer
den kann, die von Ausländern errichtet werden. Diese Fr.,ge ist daher
von Fail zu Fall zu entscheiden. Eine NachpriHung darüber, ob ein
Antragsleller Ausländer ist oder nicht, kann unlerbleiben.

13. Gemeinden als Schuldner. (Best. Abschn. 111.) Eine Bürgschalts
übernahme kommf nicht in Frage, wenn eine Gemeinde als Schuldner
aul!rift. In solchen Fällen müssen die Bauten von einem anderen
Träger (BaugeselJsch:Jft, Heimstäffe oder dgl.) durchgeführt werden
oder es mu  der Zeitpunkt des Inkralltretens der Bürgschaft bis zum
Zeitpunkt der Auf!assung an einen anderen Eigentümer hinaus
geschoben werden.

14. Eigenkapital. (Best. Absehn. 111, Zi. 1, Abs. 2; Er!. v, 24. 10.34,
Zi. 6.) Als Nachweis des Eigenkapitals werden Guthabenbescheinigun
gen von Banken oder Sparkassen, Bescheinigungen von Gemeinden
oder provinzialen Heimstäffen, quittierte Rechnungen über gekauHe
Materia!ien und Kredifzusagen, die durch andere Vermogenswerie ge
sichert sind, und ähnliche Unterlagen anerkannt. Eben50 können Eigen
leistungen des Baunerrn im Rahmen des Möglichen angerechnet wer
den. Wenn gröf}ere Eigenheimbauvorhaben durch bekannte kredil.
würdige Träger errichiet werden, so kann' aui den vorherigen N ch
weis der notwendigen Barmiftel verzichtel werden, soweit sie durch
die späleren Kaufpreisanzahlungen der Erwerbs r aulgebracht werden
sollen. In solchen Fällen wird die Aushändigung der BürgschaHs
urkunden erst nach Verkauf und Auflassung der Häuser lind nach der
Bezahlung des Kaufpreises erfolgen.

15. Aushändigung der Bürgschaftsurkunde. (Best. Abschn. IV, Zi. 9.)
Sollen die erste!lten Häuser erst nach einer mehrjährigen Bewilhrungs
frist an die einzelnen Erwerber aufgelassen werden, so kann die Ur
kunde bereils nach Bezug der Häuser ausgehändigt werden.

16. Schätzung des Bau- und Bodenwelfes. (Best. Abschn. HI, Zi. 2,
Abs. 2.) Die Bank soll nicht die vom Antragsteller angegebe'len Ge
samthersfellungskosten nachprüfen, sondern den Dauerwert auf Grund
eigener Schätzung ermitteln. Neben der Schatzung der Herstell. ngs
kosten soll deshalb vor allem die Rentabilität aul Grund der geschahten
Mietverträge ermittelt werden. Wünsche der AntragsfeIler auf nach
trägliche Erhöhung der Bürgschaffsgrenze mil der Begründung, dary
die Baupreise gestiegen oder die Baukosten höher geworden sind als
ursprünglich veranschlagt, sind abzulehnen. Eine Erhöhung der Bürg
schaftsgrenze kann ausnahmsweise dann in Erwägung gezogen werden,
wenn mehr Wohn- und Nutzfläche geschaffen werden so!!, als vorher
beabsichtigt und der Mietvertrag infölgedess8t'1 höher ist. Die Geld
geber sollen ihre Zusagen auf Grund eigener unabhängiger. Schatz ng
und nicht aul Grund der Schätzung der Bank machen. Hierauf sInd
sie besonders dann hinzuweisen, wenn bei Erieilung des Vorbeschei
des ausnahmsweise noch keine bezifferten Darlehnszu5agen vorliegen
solllen. Die Bank ist ihrerseils berechtigf, die Schälzung der Geld
geber als Malerial zu verwenden.

17. BlJrgs.chaffsgrenze. (Best. Absehn. 11, Zi. 2.) Die B. r schaft d s
Reichs soll nicht die Hergabe solcher Hypotheken ermogllchen, die
von vornherein als gelährdet angesehen werden müssen. Ausnahm. n
wegen Ueberschreifung der Bürgschafhgrenze v,:,n 7  vH des Sc af
zungswertes können zugelassen werden, we!ln sie" bis zu 5 vH meht
überschreiten da bei der Ermittlung des Scha.fzungswerles auch
Schwankunge'n um einige ProzenIzahlen möglich sind.. Solche Ausnah
men sind nur bei wohnungspolitisch besonders erwunschten Bauvor
haben (besonders billige Kleinwohnungen, kleine Eigenheime bis. zu
etwa 10000 RM Gesamtherslellungsko ten) u d hier vor al!en Dingen
dann möglich, wenn die BürgsehaUsgrenze von 75 vH nl!r IOfo!ge. Be
rücksichtigung der Anliegerbeifräge als Vorlasten oder II1fol9 7 Nld:l
berücksichligung des über 800 qm hinausgehenden G.rundstuckste:. lls
überschritien wird (vgl. auch Entsdleidung Nr. 28). ,Die zu .verbur
gende Hypothek soll bis auf weiteres bel Eigenheimen kemesfalls
höher als mit 13000 RM und bei Zweifamilienhäusern . it 18000 R0
auslauten, Der in den Bestimmungen vorges 7 hene Hochsibefrag fur
die zu verbürgende Hypothek von 3 000 RM Je.  ohnung, 5000 RM
je Eigenheim und 7000 RM je Eigenheim mit Einliegerwohnung darf
keinesfalls überschr1tlen werden.

18. TeilbetragsbUrgschalt. (Best. Abschn. 111, Zi. 2, Abs. 3.) Wenn
die ersie Hypothek auch den Teil der Finanzierun  umfafJt, der nor
malerweise durch die zweite Hypothek gedeckf :ilrd, so kann au!;h
die Verbürgung eines rang letzten Teilbetrages elOer solchen ersf n
Hypothek erfolgen, ohne da  etwa dieser Tei! etrag  esonderf Im
Grundbuch eingetragen zu werden brallcht. In diesen Fallen soll der
rar:gersl.:: Teilbetrag, der nicht v rbürgf wird, die für erste Hypofheken
zu!ässige Beleihungsgrenze ausfullen.



19. Verbürgung mehrerer Forderungen. (Best. Abschn. 111, Ii. 2,
Abs, 3.) Es ist zulässig, bei dem gleichen Bauvorhaben auch Geld
gebern gegenüber die Bürgschaft zu übernehmen, wenn nicht nut
eine, sondern zwei nachrangige Hypotheken innerhalb der Grenze
von 75 vH gegeben werden. Dabei ist die Frage zu prüfen, ob die
Ge!dgeber, die die Burgschaft beanspruchen, fafsächlich nach ihren
Beleihungsvorschrilten eine Bürgschaft benötigen.

20. Darlehensbedingungen. (Best. Absehn. 111, Ii, 3 u. 4.) Für die
Zins-, Tilgungs- und Auszahlungsbedingungen ist der Erla  des Reichs
und Preury. Wirtschalfsminislers v, 12. 4. 35 - 1 8561 - betr. Zinssätze
für Hypotheken marygebend. Danach soUen Bürgsdlaf!en nur noch
übernommen werden, wenn dl'e Iinssatze für die erststelligen und die
zu verbürgenden nachsfelligen Hypofheken den Satz 5 vH einschI.
eines etwaigen Verwaltungskostenbeifrages nicht überschreiten. Ferner
so!! der Auszah!ungskurs nicht geringer als 98 vH sein. Ausnahmen
sind nur zulässig lür solche Millel, die durch Ausgabe von pfand
brie/en oder Schuldverschreibungen beschafft sind. Bei diesen Dar
lehen darl der Auszahlungskurs niedriger sein, und zwar entsprechend
dem jeweiligen Kurs der Pfandbriefe bzw. Schuldverschreibungen mit
einem angemessenen Absch!ag. Im übrigen behält sich der Reichs
bÜrgscha/tsausschu  die Bewilligung von Ausnahmen von Fall zu Fall
Vor,

21. Tilgung. (Best. Abschn. !JJ, Zi. 3.) Die Tilgung mu  sowohl lür
die verkürzte Forderung als auch für die im RiJnge vorhergehende
mindestens jähdicn 1 vH unter Zuwachs der erSparten linsen betragen.
Ein höherer Tilgungssatz kann zugelassen werden, jedoch mu  sich
der Geldgeber verpflichten, jederzeit auf Verlangen des Reichs den
höher festgesetzten Tilgungssalz auf 1 vH herabzuse/zen. Das Reich
wird von diesem Recht nur Gebrauch machen, wenn der Schuldner
ohne eigenes Verschulden in Schwierigkeiten geraten sollte. Die Til
gung der im Range der verbürgien Forderung vorhergehenden Hypo
Ihekenlorderung kann ganz oder leilweise ausgesetzt werden, wenn
dafür die verbürgte Forderung entsprechend stärker getilgt wird.

22. Kündbarkeil der Hypotheken. (Best. Abschn. 111, Ii. 3.) An der
Unkündbarkeit des verbürglen Darlehens sowie des im Range vorher
gehenden mu  grundsätzlich festgehalten werden. Ausnahmen können
nur in besonders geJagerien Fällen und dann auch nur für die erste
Hypothek' zugelassen werden. Die Zulassung solcher Ausnahmen
behält sich der Reichsbürgschaltsausschu  von Fall zu Fall VOr. Im
übrigen bestehen nur die Kündigungsmöglichkeiten, die unler Zi/ter 4
der Allgemeinen Verfragsbedingungen vorgesehen sind. Das Ver
langen der lebensversicherungsgesellschaffen, Darlehen, die nur im
Zusammenhang mit einern Verslcherungsabschlu  gewährt werden, bei
nimt ordnungsgemäryer Prämienzahlung fällig zu stellen, ist unter
allen Un1s!änden abzulehnen.

23. Bausparkassendarlehen. (Best. Abschn. 111.) Die Verbürgung
von BausparkassendarJehen kommt nicht in Frage, wenn sie nur tür
den rang!etzten Teilbetrag einer erststelligen Hypothek oder im An
schlu  an eine eigene erste Hypothek verlangt wird, da die Bauspar
kassen derartige Beleihungen nach ihrer bisherigen Praxis ohne zu
sätzliche Sicherheilen vornehmen können. Wenn jedoch die ersfe
Hypothek von anderer Seite gegeben ist und die Bausparkasse nur
eine normale zweite Hypothek gewährt, bestehen gegen die Verbür
gung dieser Hypothek keine Bedenken,

24. Erbbau. (Best. Abschn. 111, Ii. 5.) Die Verbürgung von Bau
vorhaben auf Erbbaugrundstücken komml nur in Frage, wenn das Erb
baurecht mindestens für 60 Jahre be:slellt wird. Ferner mu  verlangt
werden, dar, der Erbb uzins der ersten und zweiten Hypothek den
Vorrang einräum/. Werden bei der Bebauung von ErbbaugrundsiÜk
ken. die Stra enherste!lungskoslen gesondert berechnet, so können sie
bei der Errechnung der GesamthersteJiungskoslen berücksichtigt wer
den, sofern ihre Bezahlung von Erbbauberechligten übernommen wird.

25, Nathbelaslung. {Best. Absehn. l!i, Zi. I, Abs. 1.} Darlehen, die
hinter der verbürgten Hypothek eingetragen werden, wie Restkaul_
gelder, Verwandten- oder Unternehmerdarlehen, müssen für einen
Zeitraum von zehn Jahren bei Iulassung von tragbaren Abzahlungs
raten festgeschrieben sein. Nur bei kleineren Beträgen kann ausnahms
weise die Festschreibung auf den Zeitraum von fünf Jahren herabgesetzl werden.

26. Bevorschu$5ung der Hypotheken. (Best. Abschn. 111, Zi. 1,
Abs. 1.) Die Uebernahme VOn Bürgschaften für Iwischenkredite
komml nich! in Frage, da nach Abschnitt I, Ziffer 3 der Bestimmungen
die Bürgschaft frühestens mit dem Zeitpunkl der polizeilichen Ge
brauchs abnahme des Baues in Kraft lrift. Dagegen bestehen keine
Bedenken, die Bürgschaft in Ausnahmefällen für Dauervorschüsse auf
die endgültigen Hypotheken zu übernehmen, wenn diese noch nicht
beschafft werden konnten. Die Bürgschaff tritt auch in diesem Falle
erst zu dem üblichen Ieitpunkt in Kraft. VOraussetzung ist, dary diese
Vorschüsse zu den gleichen Bedingungen gegeben und im Grundbuch
eingetragen werden wie die endgülfigen Hypotheken. Zu der sp.;i
feren Umschuldung bedarf es dann noch einer besonderen Zustimmung.

27. Mifschuldnem:haff. (Besl. Abschn. 111, Zi. 1.) Wenn VOn den
Geldgebern bei undurchsid1liger Vermögenslage des Antrag$lellers
die Mifscht1!dnerschaft der Ehefrau, der Gesellschafter, Genossen oder
anderer Personen geforder! wird, so mu  diese Forderung auch in
dem Vorbescheid mit aufgenommen werden, damit der Schuldner
nieht den Geldgeber ZUr Rücknahme seiner Forderung veranlassen

kann. Unabhängig von dem Geldgeber ist die Mifschuldne;schalt der
Ehefrau bzw. des Ehemannes ader sonstiger Personen zu verlangen,
wenn dies im Interesse der Reichsbürgschaft erforderlich erscheint.
Wegen der Weiterhaflung des Trägers vgl. Ziffer 2.

28. Geslundete Anliegerleislungen. (Best. Abschn. IIJ, Zi. 2, Abs. 2.)
Gestundete Anliegerleistungen erfordern eine besondere Berücksich
tigung, weil sie im Falle der Zwangsversteigerung des Grundsfückes
als öffentliche Lasten bevorrechtigte Befriedigung genie en (ZVG.
102). Eine Gemeinde kann Ö!uf das ihr im Zwangsversteigerungsfalle
zustehende gesetzliche Vorrecht nicht verzichten. Auch ist es zweifel
haft, ob sie rechtswirksam auf die Inanspruchnahme des ihr zustehenden
Versfeigerungserlöses in dem Ausmarye verzichten kann, wie der Bürge
Anspruch an diesem Erlös geltend macht (vgl. Entscheidung des Reichs
gerichts in Iivilsachen v. 28. 5. 1935 Bd. 148 S. 101). Demzufolge ist
der gestundete Betrag bei der Berechnung des Auslaufes der zu ver
bürgenden Hypothek als VorlÖ!st in Ansatz zu bringen. Ergibt sich
hierbei eine Ueberschreitung der zulässigen Bürgschaftsgrenze, so ist
entweder die zu verbürgende Hypothek herabzusetzen oder die Be
zahJung der Anliegerbeiträge insoweit zu verlangen, als die zulässige
Höchsfgrenze überschriften wird. Seide Wege laufen auf den erhöhten
Einsatz von Restfinanzierungsmitteln hinaus, zu dem der Bauherr oft
nicht in der lage sein wird. Um die Lücke in der Finanzierung zu
schlieryen, kann von Fall zu Fall eine geringfGgige Ueberschreitung
der Bürgschaftsgrenze zugelassen werden. Voraussetzung isf dabei,
d<!  das Bauvorhaben wohnungs- und siedlungspolitisch als besonders
wünschenswert anzusehen ist und durch die Ueberschreitung der Bürg
schaffsgrenze eine Beeinträchtigung der Interessen des Bürgen nicht
zu befürchten ist (vgl. Entscheidung Nr. 17). Falls die Gemeinde das
Baugelände bereitstellt, ist auch folgender Weg denkbar: Die Ge
meinde veräuryerf d s Gelände baureif, d. h. unter Einrechnung der
Aufschlie ungskosten; dadurch werden die klinftigen Anfiegerbeitrage
von vornherein auf die Koslen und damit auf den Bodenpreis mit an
gerechnet. Anliegerbeifräge, deren Entstehen zwar bekannt, aber ersf
in späferer, noch nicht vorher bestimmbarer Zeit zu erwarten ist, wer
den bei der Berechnung der Bürgschafhgrenze au&er acht gelassen,
da infolge der zwischenzeillich fortschreitenden Tilgung der Hypo
fheken ein zu ho her Auslauf der verbürgten Forderung nicht befürchtet
wird. In einzelnen Ländern werden die AnJiegerleistungen in eine
dauernde unkündb re Rente umgewandelt, die in Abt. 11 des Grund
buchs sicherqesteJlt wird. Diese Rente kann im Iwangsversteigerungs_
fall nur in Höhe des zweifachen Jahresbetrages geitend gemacht wer
den. Sie braucht daher auch nur in dieser Hohe als Vorlast berück
sichtigt zu werden.

29. Vorlaslen. (Best. Abschn. 111. Zi. 2, Abs. 2). Ohne Zustimmung
des Bürgen dürlen keine Vorlasten in AbI. 11 und 111 eingetragen sein.
Auf!assungsvormerkungen oder andere Eintragungen, die eine Benach
teiligung des Bürgen bedeufen können, müssen der verbürgten Hypo
thek den Vorrang einräumen.

30. Grundstücke mit Heimsfäffenelgenschaft. (Best. Abschn. 111,
Ii. 2, Abs. 2.) Die zur ers/en Rangstelie eingetragene Eigenschait
eines Grundstücks ars Reichsheimsfätfe kann bei der Berechnung der
Bürgschaftsgrenze auryer Ansatz bleiben.

31. Anelkennung der Mieten bzw. Lasten. (Best. Abschn. IV, Ii. 3.)
Zur Beurteilung der Rentabilitäl ist die sogenannte NormaJ- und Min
destmiete bzw. Normal  und MindestJast zu errechnen. Die so errech
nelen Mieten sollen 'dem Antragsteller nicht vorgeschrieben werden,
möglichst sol! er überhaupt nichts davon erfahren. Die Normalmiete
wird bei Gescho!)bauten aus den vereinbarten Leistungen für die
Fremdmittel, einer Verzinsung von z. Z. 3 vH für aufgewandtes Eigen
kapifal und einem Zuschlag von 2 vH der reinen Bau- und Neben
kosten als Betriebs-, Verwaltungs- und InstandhaJtungssalz errechnet.
Bei Eigenheimen wird die Normaibelastung ohne Verzinsung des
Eigenkapitals und unter Anrechnung eines Zuschlags für Betriebs- und
InstandhaltungskoSien von nUr 1 U vH der reinen Bau- und Neben
kosfen ermitlelt. Die Mindeslmiele bzw. -last ist auf den Versteige
rungslall abgesteJIt und enfhält bei GeschofJbauten nur die notwen
digen Aufwendungen für die zu übernehmenden Grundstücksbelasiun
gen einschI. der verbürgten Hypothek, den obengenannten Befriebs-,
Verwaltungs- und !nstandsetzungskostensatz VOn 2 vH sowie linsen
in Höhe von 4 vH zzgl. 2 vH Tilgung für einen im Versteigerungs
verfahren mit 10 vH des Gesamtherstellungswerfes anzunehmenden
Baraufwand des Erstchers. Die letztgenannte Verzinsung und Tilgung
des Baraufwandes bleibt bei Eigenheimen au er Ansalz, da erlahrungs
gemäl} bei ihrem Erwerb der Gesichtspunkt der Rentabilität nicht die
Rolle spielt, wie bei Miethäusern. Die so errechnete Mindestmiete
bzw. -last mu  von der zustä1ldigen obersten landesbehörde als
tragbar anerkannl sein. Trifft dies nicht zu, so ist eine Rück/rage bei
den örtlichen SteHen nofwendig, ob auch die von der Bank errechnete
Miete für dauernd tragbar gehalten wird. Eine Rückfrage ist nicht
erforderlich, bei kleineren Differenzen, insbesondere, wenn es sich um
Eigenheime handelt, weil der Siedler erfahrungsgemä  an seinem Be
sitz hängt und ihn selbst unter Entbehrungen zu halten versucnt.

32. Prüfungsunler'iigen. (Best. Abschn. IV, Zi. 5, Abs. 2.) Die
Unterlagen zur Prüfung der Anträge brauchen nur in einfacher Aus
fertigung eingereicht zu werden.



Reichsbaudarlehen für Eigenheime (I. und 11. Bauabschnitt)
Der Reichs- und Preu ische Berlin, dzn 19. Februar 1936.

Arbeilsminister.
IVa 2 Nr. 738/36.

Nachdem gesichert jsf, dar, die Mittel der EigeJ)heimma J)ahme
hausha!fsmär,ig überfragbar bleiben, können die noch vorhandenen
Restmiltel an Reichsbaudarlehen für Eigenheime auch noch im Rech
nungsjahre 1936 verausgab 1 werden. Ich bin deshalb in der lage, die
bisher festgesefzfen Fristen für die späteste Bauvollendung allgemein
(I. und 11. Bauabschnitt) aufzuheben. !eh sehe auch davon ab, erneut
Fristen hierfür festzusetzen, überlas"e dies vielmehr den einzelnen
Bewilligungsbehörden.

Als spätester Auszahlungstermin mu  jedoch der 31. März 1937
angesehen werden. Es kann nicht damit gerechnet werden, dar, der
Hausha!tansatz für die Förderung des Eigenheimbaues über diesen
Zeitpunkt hinaus offen bleibt. Es wird deshalb mit allem Nachdruck
darauf hinzuwirken sein, dar, in der Jetzt noch zur Verfügung stehenden
Zeit aHe MiHel der Eigenheimma nahme ihrem Zweck zugeführt wer
. den und bis zum 31. März 1937 ordnungsmä ig ZUr Auszahlung
kommen.

Im Auftrag:
D r. K n 0 11.

An a) die Regierungen der länder - Wohnungssressorts _ au er
Preu en, b) die Herren Regierungspräsidenten, c) den Herrn Verbands
präsidenten in Essen, d) den Herrn Staatskommissar der Hauptstadt
Berlin, e) den Herrn Reichskommissar für die Rückgliederung des Saar
landes in Saarbrücken.

ReichszlJschüsse fÜr die Teilung von Wohnungen und den Umbau
sonstiger Räume zu Wonn.ungen

Der Reichs- und Preu ische 8erHn, den 3. März 1935.
Arbeitsminisler.

IV b 1 Nr. 361/36 11. Ang.
Nach den mir zugegangenen Mitteilungen sind die VOn mir im No

vember v. J. bereitgestellfen Mittet sehr stark in Anspruch genommen
worden. Sie reichen fast durchweg nicht aus, um den eingegangenen
Anfragen zu entsprechen. Von den verschiedensten SteUen sind bei
mir daher dringend weitere Mitte! angefordert worden. Durch die
Maijnahme wird mit verha!inismäijig geringen Befrägen im Einzelfall
in kurzer Zeit neuer Wohnraum geschaffen. Bei der allgemeinen Zu
nahme der Wohnungsknappheit halte ich es für notwendig, diese
Möglichkeit auszunutzen und habe daher erneut Mittel ZUr Gewährung
von Zuschü"sen für die Teilung von Wohnungen und den Umbau
sonsiiger Räume zu Wohnungi01n (Nr. 5 der Bestimmungen vom 9. ok
tober 1933) bereitgestellt, und zwar in Höhe von 5,7 Millionen RM.
Hiervon wej"e ich Ihnen einen Beirag von. . . . . RM zu.

Für die Gewahrung der Zuschüsse gelten die bisherigen Bestim
mungen. Ich weiso Jedoch' darauf hin, dar, Zinsvergutungsscheine
nicht gewährt werden dürfen. In dem Runderlaij vom 9. Oktober
1933 - IV Nr. 7404/33 Wo. - habo ich bereits zum Ausdruck ge
bracht, da  ein Zuschuij nicht gegeben werden darf, wenn das Vor
haben baupofizeilich beanstande! wird oder nur völlig unzulangliche
Primitivwohnungen geschaffen werden sollen. tch weise nochmals daraut
hin, da  auch bei der Verteilung dieser Mittel im Einzelfall die all
gemeinen Grundsätze der Wohnungs politik berücksichtigt werden
müssen. Danach sind ausschlie lich Klein- und Miffelwohnungen zu
fördern, die für die minderbemitleiten Schichien des Volkes in Frage
kommen. Eine Zuschu gewährung, durch die grö ere Wohnungen,
etwa mit fünf und mehr Zimmern, geschaffen werden, würde diesem
Grundsatz widersprechen. Andererseits darfen auch nicllt Wohnungen
gefördert werden, die vom wohnungspofitischen Standpunkt aus abzu.
lehnen sind. zuschüsse dürfen daher namentlich nicht gegeben wer
den, wenn nUr Einraumwohnungen geschaffen werden.

Bei der starken Nachfrage nach miHferen und kleinen Wohr;unge:t
dÜrfen Reichszuschusse für die Teifung solcher Wohnungen nkht ge
währ! werden. Dies giJf namentlich für Wohnungen, die noch dem
Mieterschutz unterliegen.

Die Anforderung und Aus-zahlung d€!r Beträge erfolgt wie bisher.
Da diese MiHel jedoch aus einem anderen Fonds stammen, mu
späterhin auch eine besondere Abrechnung erfolgen. Sie sind daher
neben den bisher für diesen Zweck bereifgestellfen Mitteln gesondert
als V. Aktion zu führen und unter Hinweis auf diesen Erfa  anzufordern.

In Vertretung des Staatssekretärs:
Re tt; g.

An a) die sämtlichen landesregierungen - Wohnungsressorls 
(au er Preuijen), b) die Herren Oberprä"identen, c) den Herrn Ver
bandspräsidenten des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk Essen,
d) den Herrn Staatskommissar der Hauptstadt Berlin in Berlin.

I(ündigungsichutz von Kleingärtnern
Der Reichs  und PreufJische BerUn, den 4. März 1936.

Arbeitsminister.
IVa 5 Nr. 22 - 13/36.
Nach einhelliger Ansicht der Reichsregierung ist das Kleingarfen

Wesen neben der Kleinsiedlung das wichtigste Millel, um der drohen
den Verstadterung unseres Volkes mit all ihren verhängnisvollen ..Fol
gell entgegenzuwirken: Der Kleingarten verbindet die städtischen Fa
nlilien mit dem Boden, sichert ihnen eine bessere, :zweckdienliche Er

nährung und lä t ihre Kinder gesund heranwachsen. Mogen andere
Ma nahmen, die dasselbe Ziel verfolgen, vor allem die Kieinsiedlung,
noch so weitgehend gefordert werden, stets wird es :zahlreiche Fami
lien in den Städten gebeo, die hiervon nicht edafJt werden können.

Alles sprichf deshalb dafUr, das Kleingarienwesen nachhhaffig zu
fÖrdern und auszuweiten, Um so notwendiger i"t es dann aber, die
vorhandenen Anlagen zu schützen, soweit dies irgend vertretbar ist.
Wird eine Kleingartenanlage für andere Zwecke verwendet, so be
deutet dies nicht nur die Vernichtung von Werten, die von den K!ein
gär!nern mit zähem Flei , sorgsamer Pflege und erheblichen Opfern
geschaffen, sind, sondern Vor allem auch - und dies ist das Entschei
dende - die Zerstörung der seelischen Verbindung mit dem Boden,
welche die Familien in ihren Gärten gefunden haben.

leider sind in der vergangenheit so!d1e An!agen viel/ach auf
Flächen erstellt worden, die an sich fur andere Zwecke bestimmt
waren. Zur Entsch""idung der Frage, ob die frühere Zweckbes!immung
aufrechizuerhaHen i"t, ist in erster Linie die Gesamtplanung des bdr.
Gebietes in Rücksicht zu ziehen. Auch bei Aufstellung dieser Pläne
mur; das Bestreben obwalten, die K!eingärfner weitgehend zu schützen
und die vorhandenen Kleingärten, soweit dies möglich ist, in ihrem
Bestand zu erhalten. Hierbei wird darauf zu achten sein, da  solche
Kleingarlenanlagen, die als 08uereinrichtung erhalten bleiben soIfen,
so hergerichtet werden, da  sie auch der übrigen Bevölkerung als
wll!kommene Erholungsfläche dienen.

Dabei können FäHe eintreten, in denen Kle!ngartenanlagen jetzt
für andere Zwecke verwendet werden müssen. Dies setzt nach g 3
Abs. 2 oder   5 Abs. 3 der Kleingarten- un':! KleinpachHandordnung
vom 31. Juli 19t9 voraus, da  ein wichtiger Kündigungsgrund vorliegt.
Ob dies der Fa!! ist, wird jeweils von den einzelnen entscheidenden
Behörden sehr verschieden beurteilt, so daf;: mir immer wieder nahe
gelegt ist, bestimmt vorzuschreiben, wann ein wichtiger Kündigungs
grund fur Kleingartenflächen anzunehmen ist. Ich bezweifle, da  dies
bei der Verschiedenartigkeif der örllichen Verha1lnisse allgemein ge
schehen kann. Auf Grund der mir vorgelegten Eingaben, Beschwer
den usw. sehe ich mich jedoch genötigt, auf folgendes hinzuweisew

1. Wird der Pachtverirag oder das Pachtverhältnis über ein K!ein
garfengelände gekündigt, um das land für andere Zwecke zu
verwenden, so ist dies als ein wichtiger Kündigung"grund in
der Regel nicht anzuerkennen, wenn das Kleingatiengelände
a) nach einem auf Grund reichs- oder landes rechtlicher Vor

schriften aufgestellien Wirfschafhplan, Flächenaufteilungsplan
oder einem sonst auf gesetzlicher Grundlage oder mit An
erkennung der h6heren Verwalfungsbehörde <'Iufgestel1ten
Plan als Gelände vorgesehen ist, das nicht für die Bebauung
bestimmt ist,

b) in äffeniliche Freiflächen, Sporfpläfze und dgl. umgewandetl
werden soll.
Eine endgültige Regelung der Rechlsverhältnisse dieser Ge

biete bleibt vorbehalten.
2. Nach der Vorschri!t unter A fI 2 b der Anlage zu den Richt

linien vom 20. Februar 1933 dürfen Kleingartenanlagen !In
Sinne der K. G. O. fÜr Zwecke der (vorsL) Kleinsiedlung nicht
in Anspruch genommen werden; allen/aUs darf dies zugunsten
der Kleingärtner selbst geschehen. Diese Bestimmung ist sinn
gemäij für alle anderen Wohnungs  und Siedlungsbauma nah
men, die von mir unmiHelbar oder mittelbar unterstüfzt werden,
anzuwenden. Nur ausnahmsweise kann hiervon abgewichen
werden, wenn es sich darum hande!t, eine Baulücke zu schlie en
od. dgl. In diesen Fällen ist die abweichende Entscheidung
regelmä ig in dem Bewi!!igung"be"cheide, der wohnungspoliti
schen Stellung usw. eingehend zu begründen.

3. Für andere Bauvorhaben wird das Vorliegen eines wichtigen
Kündigungsgrundes nur dann anerkannt werden können, wenn
1'1) Bauland für den beabsichtigten Zweck dem Grundslücks

eigentümer an anderer SleUe nicht ZUr VerlÜgung steht, und
b) die Baugenehmigung feststeht, die Finanzierung gesichert

ist und die sonstigen Voraussetzungen für die iJlsbaldige
Ausführung des Bauvorhabens vorliegen.
Es ist hierbei sicherzustelfen, da!} die Räumung der Gättan

erst unmittelbar vor Baubeginn zu erfolgen braucht.
4. In allen Fällen, in denen ein wichtiger Kündigunsgrund für

Kleingarfenland zugestanden werden sol!, ist darauf hinzuwir
ken, da  geeignetes Ersatzland zur Dauernulzung beschafft wird.
In geeigneten Fällen ist die Anerkennung des wichtigen Grun
des davon abhängig zu machen, da!} der Grundeigentümer an
anderer Stelle geeignetes Land Zur kleingärtnerischen Nutzung
zur Verfügung stellt, soweit ihm dies nach lage des Falles zuzu
mulen ist; handelt es sich um Land im Eigentum öffentlich-recht
licher Körperschaften, so soll die Freigabe nUr unter dieser
Voraussetzung erfolgen.
Ich biBe, die nachgeordneten Behörden mit entsprechender

Weisung zu versehen.
Im Auftrag:
Dr. K no 11.

An a) die Landesregierun9   - Wohnungsressorls -, b) i ,  reu
!}en: die Herren Regierungsprasldenfen, den. Herrn Verbandsprilslden
ten des Sied!ungsverbandes RuhrkohlenbezIrk In Essen, den Herrn
Staafskom!'1!ssar der Hauptstadt Berlin in Berlin, c} den Herrn Reichs
kommissar für die RGckgliederung des Saar!andes Ir1 Saarbrücken.



Zehnte Verordnung über. Wohnsiedlungsgebiefe
Vom 5. März 1936

(Gesetzsammi. Nr. 9)
Auf Grund der    1 und 14 des Gesetzes über die Aufschlie ung

von Wohnsiedlungsgebiefen vom 22. September 1933 (Reichsgesetzbl.
I S. 659) wird folgendes bestimmt:

Zu Wohmiedlungsgebieten im Sinne des g 1 des Gesetzes über
die Auischlie ung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22. September
1933 (RekhsgeselzbL 1 S. 659) werden erklärt:

I. Aus dem Regierungsbe-:irk B res lau,
und zwar

1. aus dem Landkreis Brieg
die Gemeinde Rafhau,

2. aus dem Kreise Reiche;1bach (Eu!engebirge)
die Gemeinden Stadt Langenbielau, Peterswaldau (Eulenge
birge), Sladt Reichenbach (Eulengebirge),

3. aus dem Landkreise Schweidnitz .
die Gemeinden Eisdor/, Stadt Freiburg in Schlesien, Gräben,
Graf} Rosen, Grunau Jakobsdorf, Gutschdorf, Haidau, Häslichf,
Kroischwifz, Laasan, Pilgramshain, Saarau, Schönbrunn, Stadt
Striegau, Tampadel, Weizenrodau,

4. aus dem landkreise Wa!denburg !. Schles.
die Gemeinden Stadt Ftiedland, Liebichau, Polsnijz,

5. die Stadtkreise Srieg, Schweidnitz.
11. Aus dem Regierungsbezirk Li e g n i t z,

und zwar
1. aus dem Landkreise Görllfz

die Gemeinden Girbirgsdorf, Hennersdorf, P05oftendor/-Lesch
witz, Schlauroth,

2. die Kreise
Hirschberg i. Rsgb., Land, Hoyerswerda,

3. aus dem Kreise lauban
die Gemeinden Beitelsdorf, Stadt Lauban,

4. die Stadtkreise
Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Rsgb., Llegnitz.

111. Aus dem Regierungsbezirk 0 p p ein,
und zwar

1. aus dem Kreise Falkenberg OS.
die Gemeinden Ellguih-Tjllowilz, Tillowitz,

2. ,HIS dem landkrej e Neisse
die Gemeinden Arnoldsdod, Bie!au, Durr, Kunzendorf, Heiders
dorf, Konradsdorf, Kupferhammer, Langendorf, Schönwalde,
Steinhübel, Sladt Ziegen hals,

3. aus dem Kreise Neustadt 05.
die Gemeinden Buchelsdorf, Eichhause!-Neudeck-Wi!dgrund,
Kunzendort, Langenbrück, Sfadt Neustadt OS.,

4, der Stadtkreis Neisse.
Diese Verordnung tritt mit dem 10. März 1936 in Kraft.
Berlm, den 5. Minz 1936.

Der Reichs- und Preuljische Arbeitsminisler.
In Vertretung:

Dr. Kr 0 h n,

Verordnung über die Aufbringung der Kosten der Handwerkskammern
vom 28. Februar 1936 (RGBI. 1/18.)

Gemä  9 103 1 der Reichsgewerbeordnung wurden die aus der
Errichtung und Täligkeit der Handwerkskammern erwachsenden Kosten
bisher von den Gemeinden des Handwerkskammerbezirks getragen.
Die Gemeinden waren ermächtigt, die auf sie entfallenden Anteile
nach einem von der höheren Verwallungsbehörde zu bestimmenden
Vertcilungsmaijstabe auf die einzelnen in der Handwerksrolle einge
iragenen Handwerksbetriebe umzulegen. Mit dem 1, April 1936 hitt
eine Neuregelung in Krait, die aus der nachstehenden Verordnung
ersichtlich isl:

Auf Grund der 99 4 und 5 des Gesetzes über den vorläufigen Auf
bau des deutschen Handwerks vom 29. November 1933 (Reichsgesefz
blatt I 5. 1015) wird über die Au/bringung der Kosten der Handwerks
kammern folgendes verordnel:

Artikel I
9 103 1 der Gewerbeordnung für das Deufsche Reich erhält fol

gende Fassung:
09 103 1

(1) Die aus der Errichtung und Tätigkeif der Handwerkskammer
erwachsenden Kosten werden, soweif sie nicht anderweit Deckung
finden, von den in die Handwerksrolle eingetragenen Gewerbetrei
benden nach einem von der Handwerkskammer mit Genehmigung der
Aufsichtsbehörde feslzusetzenden Beilragsma stab aufgebracht.

(2) Die Beiträge der Gewerbetreibenden werden von den Gemein
den auf Grund einer Von der Handwerkskammer au/zustellenden 8ei
fragsliste nach den für Gemeindeabgaben geltenden Vorschritten ein
gezogen und beigetrieben.

(3) Die Gemeinden können für ihre Tätigkeit eine angemessene Ver
gutung von der Handwerkskammer beanspruchen, deren Höhe im
Streitfalle die höhere Verwallungsbehörde feshetzt."

Artikel II
Diese Verordnung hilf am 1. April 1936 in Kraft.
Berlin, den 28, Februar 1936.

Der Reichswirtschaftsminister.
I. V.: Posse

12'

Der Rekhsarbeitsminister.
t. V. des Slaatssebetärs:

gez, Retfig.

lI eJ!I ol!'.eJ!I fjj
.n.,

Erläuterungen zum Normblaffentwurf DIN E 4106
"Richtlinien für Mauerdicken der Wohnungsbauten
und B CI u t e näh n I ich e r 5 tat i s c her Ver h ä I f n i 5 S e"

!n der 3. Hauptausschu silzung des ETB sm 16. Juni 1934 wurde ein
Arbeitsausschu  eingesetzt, mit der Aufgabe, die Mauerdicken bei
no r mal e n Wo h n - u n cl B ü r 0 g e b ä u den bis zu 5 Volige
schossen auf Grund der statischen Ueberleguflg einheitlich festzusetzen,
um für die wirtschaftliche Planung, tur die Ausführung und Pri'dung der
Ballvorhab n eine feste Grundlage zu schaffen, ohne jedesmal neue
Berechnungen anstellen zu müssen, zu verwirklichen.

Für die erste Ueberprüfung dienten nachstehende Unterlagen:
a) Eine Zusan1menstel!ung der statischen Prüfstelle der Baupolizei

Hamburg vom September 1921 und Februar 1930,
b) Die Richtlinien der Berliner Baupolizei vom März 1930,
c) Die Besfimmungen des Baugesetzes für den Freis/aat Sachsen

vom 20. Juli 1932, die in der Anlage 3 zu der Ausführungsver
ordnung vom 10. 8. 1932 mit der Ueberschrift: Mauerstärken
für einfache Wohngebaude in Ziegelaus/Ührung, und zwar in
einer Tafel IIMindestmauerstarken n enthalten sind.

Die Ueberprüfung ergab die Zweckma igkeit, eine einheitlichs
Norm für dieses Gebiet zu schaffen Sie sol! aber nur für Wohnungs
bauten und Bauten ähnlicher statischer Verhältnisse von 3 bis 5 Vo!!
geschossen geHen und

1, Umfassungs.wände,
2. Deckenfragende Mittelwände,
3. Treppenhauswände und
4. unbelastete Brandmauern

behandeln,
Die Einteilung der Wände in die genannten 4 Arien umfa t nicht

aUe Wanclgattungen.
Nach der Hamburger Bauweise z. B. werden die Balken paralle!

und nicht lotrecht zur SfralJe verlegt, daher müssen die Quer- und
MiUelwände anders beurteilf werden als an anderen Orten.

Ebenso besteht über den Begriff "Brandmauer" keine Klarheit.
In Preu en ist eine Brandmauer immer nur eine Mauer, die innerhalb
eines Gebaudes steht oder eine Grenze zwischen zwei zusammenliz
genden Gebäuden bildet, niemals aber eine nach auf:!en freibleibende
Wand, wenigsfens nkht im Endzusfand. Wo sie vorhanden ist, ist
sfets beabsichtigt, später ein Nachbar aus anzubauen. In Württemberg
dagegen werden Auijenwände eines Gebäudes, die in einem Abst21r:d
von weniger als 2,30 m stehen, als "Brandmauern  bezeichnet. Auch
die. Wanddicken selbst sind in den einzelnen Gegenden verschieden.

Obwohl neben der statischen Festigkeit noch andere Umstände, wie
Wtfferungseinf!üsse, Warme und Kalte bestimmend sein können und
allgemein für diesen Fa!! nur eine 1.%" Stein dicke geputzte Ziegel
wand als ausreichend angesehen wird, sind in Bremen geringere
Wanddicken üblich. In den obersten Geschossen Ist hier für Au en
wände eine 1 Stein dicke Wand gebräuchlich. Erst in den untercn
Geschossen geht man auf 1 %" Stein dicke Wände über.

In anderen Gegenden, wie Hamburg, das teilweise auch sehr ge
ringe Wanddicken zu!ä!}t, Bayern und Württemberg, Ist die Wand dicke
auch noch von den Gescnoljhöhen abhängig gemacht, so da  eine
bestimmfe Wandart in z, B. einem 5geschossigen Hause bei verschie
denen Gescho höhen sehr wohl verschiedene Dicke haben kann.

Der Vorschlag, die Mauerdicken fur alle Gebäudearfen in der Norm
einheitlich festzulegen, zeigte sich daher als nicht durchführbar, da
die Grundlagen für die verschiedenen Gebäudearlen zu stark von
einander abweichen.

Die Mauerdicke ist nicht nur von der vorwiegend ruhenden Be
lastung abhängig, sondern zum wesentlichen Teil auch von den Verkehrserschüfterungen. .

Einen gro en Einffu  übt auch die Aussteifung durch Wände und
Decken aus.

Jn der vorliegenden Norm sind demnach die Wanddicken der
obengenannten Wanclarten derjenigen Häuser festgelegt, die unter
den Begriff "Wohnungsbauten" fallen, also mit einer Verkehrslast von
275 kgJm 2 einschlie lich des Zuschlages fur Teilungswände belastet
werden, dagegen Gesch dtshäuser mit höheren Verkehrslasten oder
Gebäudearten mit anderen Konstruktionsgrundlegen au er acht ge
lassen worden,

Als geringste Wanddicke für Au enmauern bei bewohnbaren
Räumen wurde 1 % Stein Dicke vorgesehen, dagegen bei Dachräumen
eine Dicke Von 1 Stein als genügend erachtet,

Die Grundmauerbreite ist unter der Annahme einer Bodenpressung
von 3 kg/cm  festgelegt worden, Ergeben sich auf Grund der Norm
DIN 1054 andere zulässige Werte für die Bodenpressung, so mu  die
Grundmauerbreite entsprechend bemessen werden.

Die Mauerdicken wurden auf eine bestimmte Gescho h6he be
zogen. Wegen der aus dem Verkehr kommenden Erschutterungen
sind die Kellermauern dicker als slatisch durch Eigengewichf und Ver
kehrslast erforderlich, festgelegt worden. In Ausnahmefällen kann aber
bei gewissen Wandarten die Dicke um y:; Stein verringet! werden.

Die Gescho höhe wird auf 3,5 m beschränkt,
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Noch nicht endgültig I

Richtlinien für Mauerdicken der Wohnungsbauten und Bauten ähnlicher statischer Verhältnisee
(Mauern aus Vollziegein)

Vorbemerkung:
Die nachstehend angeführten Mauerclicken sollen im allgemeinen
als Kleinstwerte bei der Ausführung von Wohnungsbauten von
3 bis 5 Vollgeschossen, für deren Decken eine Verkehrslast von
200 + 75 = 275 kg/m  angenommen wird, und Bauten ähnlicher
statischer Verhältnisse zugrunde gelegt werden, wenn eine hand
werksgerech!e Ausführung des Mauerwerkes gewährleistet ist, die
Höhe des Einzelgeschosses das Ma  von 3,5 m nicht übersdlreitet

Gescho anzahl
im Gebäude I 5 VolIge,,"o,,, I

I Um_ I  :  :   I Tr:: :.n- l la I: :-1) I u,,,
fassungs- M'U 1_ - d B d- fassungs
wände wä d: 9) W 7 e m  :rn wände

/. 1

Wandart

DIN
Entwurf 1 c

E 4106

und Wände von mindestens 1}:; Slein Dicke durch gemauerte
oder gleichwertige Querwände von mindestens 7.! Stein Dicke in
nicht mehr als 10 m Entfernung, dünnere Wande in nicht mehr als
7 m Entfernung, ausgesteift sind,
Ausnahmen sind nur in Sonderfällen zulässig, Als Sonder/all kann
auch das Vorliegen besonders geeigneter Baus/olfe angesehen
werden.

I

000'''- 1 Tc"",- ' I ",b,- I I Doo'''- r T"pp'"- I "ob,tragend!;) haus  lastete 1) f Um- 1 1 tragende haus. lastete i)w   :i J W ;de  :::   a: unndges- w   t:I ) W ;de  : :;
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1 1 1 1

Dicke h Anzahl der Steine (Sieinlängen)

1/ 2 6)

DEch

Grundmauer
dicke 2)

1

1 1 12 1 I
1 1 12 1
1';' :1',,3)4)

2 3) 1'/,4) I2 12 3) 4)
I' 2'/,3) 1- 2 I

I 75 1 95 I

2 4) \1" I 2

1 1
'/,6)

4. Obergescho
3. Obergeschoi}
2, Obergeschoi}
1. Obergescho

Erdgeschol}

1

1

1

1

1'/,4)

1

1

1 8)
1'/,
11/2

Keller

1) Als Brandmauer isl hier eine Mauer zu versiehen, die inner
halb eines Gebäudes steht oder eine Grenze zwischen zwei
zusammenhängenden Gebäuden bildet, nichf aber eine frei
stehende Wand, wenigstens nicht im Endzustand. Sind blei
bende Aul}enwände als Brandmauern vorgesehen, so müssen
sie die Dicke der Umfassungswände haben.

2) Die Grundmauerdicke wurde für eine Bodenpressung von
3 kg/cm  festgelegt. Sind nach DIN 1054 "Richtlinien für die
zulässige Belastung des Baugrundes im Hochbau" andere zu
lassige Bodenpressungen mai}gebend, dann is! die Grund
mauerdicke entsprechend zu bemessen.

3) In Sonderfällen, aber nur bei Verwendung von Ka!kzement
mödel 1 : 2 : 8, kann die Wand :!4 Stein dünner ausgeführt
werden; bei MiHelwänden nur dann, wenn die Köpfe der
beiderseitigen Balken unmiflelbar nebeneinander verlegt wer
den oder die Balken durchgehen,

4) !n Treppenhäusern darf bei Verwendung von Kalkzementmör
jel 1 : 2: 8 die Wand % Stein dünner ausgeführt werden.

Die grundsätzliche Verschiedenheit der Wohnungsbauten in Ham
burg und Bremen gegenüber der normalen Bauart bedingt, diese
Norm nicht als zwingende Baupolizeivorschrift herauszubringen, son
dern nur als Richllinie, die von den einzelnen Baupolizeiämfern bei
der Ausführung von Bauten zugrunde gelegt werden kann. Inlolge
dieser Ma nahme würde auch die in t;amburg übliche Bauweise, Bal
ken paral!el zur Stra e und kasfenlörmiger Aufbau der Häuser als
% Stein dicke Wände, durch die Norm nicht berührt werden,

Der Anregung, auch die Wanddicke der Wohnungstrennwände
unter Berücksichfigung Jes Schallschutzes zu bestimmen, kann noch
nicht gefolgt werden. Diese Arbeit kann erst erledigt werden, wenn

1 1 [1 1 I 1 1

1=
1 1

I   8)
1 1 ';'

I

l ' 1 'h 6)

1'jz

1 1 12

11/
2 3)

1

1

1 8)

1 11 ;,

I

1

1

1 h3) 4)
11/: 4)

1

1

1'/,3) 4)

1 7)
1

1

1  /
1 1 / 2

1'/,

I 2 3) 1 11 ,
I 1
I

12) 3) 1 1  !2 Vi;!

Ma e in cm

65 8Q 55 65

5) Die angegebenen Wand dicken von geringerer Abmessung als
1 % Stein gelten nicht ohne weiteres bei Einspannung freitra
gende  Treppenstufen, weil hierbei die Standsicherheit gtö ere
Dicken bedingen kann.

6) Falls im Dachgescho  eine Wohnung angeordnet wird, ist hie(
eine Wanddicke von 1 Slein zu wahlen,

7) Zulässig Y; Siein dick unter der Voraussetzung
a) einer Aussteifung mindesiens alle 4 m durch MiHel

mauern oder mindestens durch Mauerschäfte 1 y,; zu
1 Stein dick und

b) einer Sicherung gegen belästigende Geräusche.
Fui}note 7 fällt fort, wenn FurJnoien 5 oder 6 Geltung haben.

8) Bei nicht feuerbeständiger Versteifung dieser wände ist hier
eine Wanddicke von 1 !/  Stein zu wählen.

9) Für "Pfei!er" geBen die Wanddicken nichl,

der Arbeilsausschu  "Schall und Erschütterung n seine Normen auf
gestellt haf.

Ebenso mul} der Wunsch, für K!ein- und Siedlungshäuser Erleich
terungen gegen die heute beschlossenen Richtlinien zu treifen, einem
späteren Blatt vorbehalten bleiben.

Es wird gebeten, den Entwurf einer gründlichen Prüfung zu unter
ziehen und etwaige A e n cl e run 9 s - 0 cl e r Er 9 ä n z u n 9 s vor
schläge bis zum 20, Apri! 1936 in doppelter Ausfer
ti gun g. cl emD e u i s c h e n No r m e n 11 u s sc h LI , Serlin NW 7,
Dorofheenstra e 40, einzureichen.

gez. Wend!.
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iechnische Hodud;ule Bre:slau. Architekt Ernst Pietrusky ist vom

Reichswissel)scnaftsminisler beauftragt worden, vom Sommersemester
1936 ab in der Fakultät für Bauwesen der Technischen Hochschule
BresIau das Lehrgebief .Li;'Ind- und FOfsfwirtscnaftliche Bauten  zu
vertreten.
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AI<!; Zeifungs-Katalog 1936. 61. Jahrgang. Verlag Ala Anzeigen AG.,

Berlin W 35, Potsdamer Slra e 27 a.
Die Ausgabe 1936 des bestens bewährten Ala Zeilungs Katalogcs hai
weilere Verbesserungen erfahren und der Verlag haf alles daran ge
setzl, der werbungtreibenden Widschaft ein wirklich modernes und
praktisches Nachschlagewerk vorzulegen. Die Zeitungen sind nicht
nur nach Ländern und Provinzen geordnet, sondern auch alphabetisch
nAch Orten. Der Jetztere Tei! ist in diesem Jahre, um ihn noch um
fassender zu gestalten, mil der Provinz- und länderbezeichnung er
gimzt. Der Fachzeitschriftenteil wurde nach dem endgültigen Organi
s.!lJionspllin der Wirtschaft umgruppiert. Den 30 Seiten umfassenden
Wirlscha/tsieil des Ala Zeitungs-Kataloges, der dem Werbungtreiben

Frage Nr. 37. (Wer haltet für Trockenfäule?)
Wir haben fur einen Kaufmann im Jahre 1930 die schlüsselfertige

Herstellung eines Acht-Familienwohnhauses Libernommen. Der Aus
schreibung lagen von einem Architekten angeferligte bzw. aufge3fellte
Zeichnungen und eine BaubeschreTbung zugrunde. Die Ausschreibung
erfolgte Ende Juli, so dary .!IIso erst Anfang August mit den Bauarbeiten
begonnen werden konnte. Die schlüsselfertige Herstellung des Neu
baues war bedingungsgema  bis zum 1. Dezember 1930 durchzufuhren.
Wahrend der Rohbauzeit war fast täglich Regenwetter, so dary der
Bau erhebliche Feuchtigkeit aufgenommen hat und die kunsfJiche
Amtrocknung, die sehr sorgfa!fig durchgeführt wurde, durch Kakskörbe
erfolgen mul}te. Jetzt, über 5 Jahre nach der Fertigstellung, ist Trok
kenfaule in der Dielung und wahrscheinlich auch in den Balken usw.
festzustellen. Der Bauherr macht uns jefzt fur die Mangel haUbar.
Liegen in solchen Sachen bereits hochinstanzliche Urteile vor bzw. Er
fahrungen in ähnlichen Fällen? H. & Sch., L.

2. Antwo,j auf Frage Nr. 30. (Korkestrich und linoleum auf Holz
iu boden.)

Ich wundere mich, dal} ern Baugesd,aftsinhaber uberhaupt erst eine
solche Frage stellt, denn dieser Wunsch d s Bauherrn muryte einrach
gleICh im Keime erstickt werden, wel! eine solche Aus{ührung geradezu
das Fahrlassigsfe ware, was es überhaupt gibt. Neue Die!ung darf
nlch! einmal nach ihrem Verlegen mit Oelfarbe geslrichen werden, da
sie sonst sam! lagerhölzern bald verfautt. Bei der gedachfen Ausfüh
rung haben Sie in einem Jahre den schonsten Schwamm im Hause und
Ich hoffe, da  Sie nunmehr wissen, was Sie eigentlich längst wissenmu ten. F. W., B.-R.

Antwort auf Frage Nr. 31. (Bau einer Doppelkegelbahn.)
Die Ma e fur Kegelbahnen sind im wesentlichen vom Deutschen

Keglerbund festgelegt und ich empfehle Ihnen, sich deshalb mit Ihrer
nächsten Orfsgruppe in Verbindung zu setzen. Die Asphaltkegelbahn
ist einschlierylich der 5,50 m langen Aufsatzboh!e, die mit Linoleum
beleg! wird, 25 m lang bis zum ersten Vorderkegel. Dabei ist mit
einer Gesamtbreite von 1,50 m zu rechnen. Die Asphalt/läche, be
ginnend von der Au/satzbohle bis zum ersten Kegel ist 19,50 m lang.
Da die Bohle noch 75 cm in die AsphaJlfläche hineinragt, so ist die
gesamte AsphaJHIi.iche eigenlIich 20,25 m lang. Wenn man, wie oben
erwähnt, als BreiJe 1,50 m und für den Kugelrücklauf noch 0,25 m
rechnet, so ergibt das als Breite für eine Doppelbahn etwa 3,25 n1.
Wenn man die Bahn etwas breiter hält, schadet es durchaus nichts.
Bei der Aspha1tbahn müssen Sie fÜr einen guten, 12-15 cm starken,
Unterbcton sorgen und diesen guf austrocknen lassen. Man unter
scheidet Stampfasphalt und Guryasphalt. Ersterer verdient in der Regel
den Vorzug. Die Sreile der Aufsatzbohle betragt 0,35 m. In Höhe
des Kegelstandes mu  ein Schufzraum fur den Kegelaufsefzer von
0,40XO,60 m Grörye und 1,00 m Höhe vorhanden sein. 0,25 !TI hinter
Mitte des Hinterecks beginnt die 1,25 m lange und 1,50 m breite
Kugelfanggrube, welche durch Propeller abgeschlossen wird. Die
Fläche neben und hinter dem Vierpary is  mil Asphalt auszugieryen.Die Seitenbanden erhalten 0,25 m Hohe. hrt.

1. Antwort auf frage Nt. 32. (Au enputz am Irüheren StalIgebaude.)
Falls es sich um Ziegelmauerwerk handelt, können Sie eine Pappe

verkleidung anbringen, nichl aber bei Bruchsteinmauerwerk, da Sie
hierbei so of! mit den Nägeln auf Steine trelfen, dary Sie dabei die
Pappe völlig zernageln und zerlöchern. Es genügt auch einfache
Dachpappe. Wichtiger ist vielmehr der Putzfrager, der zweckmi.il}ig

t21

den wichtige Marktzahten gibt, hat die Ala in allcn Punkfen auf den
neuesten Stand gebracht. Am Anhing des Kataloges ist zum ersten
N".Jie die Aufstellung uber die einze!nen G!iederungen der Reichs
wirfschaftskammer, der Reichsgruppen mit ihren Wirtscha/tsgruppen
veroffenflicht. Neu ist der Teil für Heimat-, Unferhallungs- und Fach
kalender. Das Werbegesetz mit, sämtlichen Durchführungsverordnun
gen und Bekanntmachungen des Werberates befindet sich am Schlusse
des Kataloges. Jedem Werbungtreibenden kann die\ Anschaffungdieses Standardwerkes empfohlen werden. Str.
AdrefJbuch für den Deutschen Stra enbau. Ausgabe 1935/36. 232

Seiten in Ganzleinen - Einband, Format 16X23 cm. Allgemeiner
Industrie-Verlag G.m.b.H., Berlin-lichterfelde-Wesl, Kommandanten
strarye 1 S. Preis bis 1. April i 936 10,- RM, ab dann 15,- RM.

Das vorliegende Adrerybuch für den Deutschen S!ral}enbau, das aUe
Adressen in einem handlichen und festen Band enlhält, ist für alle mit
dem Stra enbau in Verbindung stehenden Betrieben, Unternehmen
und Behörden ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Im ersfen Teil
des Buches bringt Dr. Dr. B. Rentsch eingehende Aus{uhrur1gen über
die Aufgaben der deutschen Stral}enbauwirtschalt mit zahlreichen Ab
bildungen, während der 2. Teil die Adressen für den deutschen Sfra
ryenbau enthält. Da  übersichtlich geordnete Adressenmateria! ermög
licht ein schnelles Auffinden der verschiedenen Branchen, die in sich
wieder nach Orfen gegliedert wurden. Der Schll! abschnitt ist ein
Liefer<.'!ntenverzeichnis. Als Nachschlagewerk fÜr 5Ira enbauinter
essenten ist das Buch sehr zu empfehlen.

,  ,
aus Rabilzgewebe besteht. Erster Anwurf Zementmörtel mit Kalkzusatz,
zweiter Anwutl umgekehrt, Kalkmörtel mit Zementzusatz, oder beide
Anwütle verlängerter Zementmörtel. Möglichst nicht reinen Kalkputz
auf reinen Zementpulz, da Abblätterungsge{ahr. Der erste Anwurf soll
aber der Haft/estigkeit am Drahtgewebe wegen, Zement enthalhn.
Sie können aber auch, fal!s neue Dünste auf das Mauerwerk nicht
mehr einwirken, einfach einen Putz in reinem Zementmörtel ohne
Pappe aufbringen. Es ist aber dann unbedingt notwendig, di  Mauer
von allen Putzresten gründlich zu befreien, die Fugen so tiet wie mög
lich auszukratzen und auszukehren oder zu schweifen. Ferner mu
der Sand sehr scharf und völlig einwandfrei sein. Zweckmä ig ist e5
weiter, keinen glatlen, sandern einen rauhen, gekornten Kellensptitzwurf aufzubringen. E. M., A.

1. Antworf auf Frage Nr. 33. (Mehrpreis für Pfeilermauerwerk.)
Allgemein ml'lryte der vertragliche Einheitspreis mal}gebend und

bindend sein, auch WQnn es unverständlich erscheint, wie Sie einen
Zulagepreis von 23 RM einsetzen können, wenn es sich nur um nor
male Pfeilervor!agen usw. handelt. Sollten aber freistehende, schlanke
oder gar Rohbaupfeiler gemeinf sein, so ist es wieder unverständlich,
wie die Konkurrenz nur z. B. 0,70 RM Zulage verlangen kann. Irgendetwas ist hier nicht ganz klar. E. M., A.

1. Antwort auf Frage Nr. 34. (Bauaustrocknung und schllisse!ferl1ge
Ausfuhrung.)

Nach meiner Ansicht kann ein Bau schlüsse1/erlig sein, ohne da
er beziehbar Ist. Die Bauaustrocknung gehör! also nicht ohne weiteres
zur schlÜsselfertigen Ausführung. Wenn au erdem aber noch die Aus
frocknung ausdrucklich bei der Vertragschlie ung zur Sprache gekom
men ist, dürfte der Fall ganz klar liegen: Mit Fertigstellung des Baues
ist der Vertrag erfullt. Will aber der Bauherr nun doch noch die
künstliche Bauaustrocknung durchgeführt haben, dann zum fruher ver
einbarten bzw. eingesetzten oder zu einem neu zu vereinbarendenPreise. E. M., A.

1. Anfwort iiuf Friige Nr. 35. (Eichenklotze als Pferdesta!1furyboden.)
Holzpflaster ist ein guter Bodenbelag für Pferdeställe; er ist haupt

sächlich empfehlenswert für schwer arbeitende Pferde, welchc ermüdet
in den Stall zurückkehren; .dieses Pflaster bietet den Pferden einen
guten Stand und verhindert das Ausgleiten und Stürzen. Da aber mit
der Zei! mit einer Zerstörung des -Holzes durch den Harll gerechnet
werden mu , ist eine Imprägnierung das Holzes anzuraten. Das Holz
pflaster ist auf Hirn zu stellen und am besten mit Asphalt zu vergie en,
damit ein fugenloser Bodenbelag entsteht. Die von Ihnen vorgesehene
8 cm starke Unferlage aus Schlackenbeton dürfte den Ansprüchen genügen, wenn fester Baden vorhanden ist. E, B., B.

1. Antwort auf Frage Nr. 36. (Tropfende Sla!ldecke.)
Ihre Sla!ldecke mu  natürlich /rapren, weH sie viel zu kalt ist. Ihr

fehlt ja fast gänzlich eine richtige !solierung. Wenn der Boden dar
über nur als Heuboden benutzt werden $011, so bringen Sie einen
8-10 cm starken Lehmschlag auf die Decke auf, vorausgesetzt, dary
die Deckenkonsfruktion auch diese Belastung verirägt. Wenn aber
der Baden als Schüttboden benutzt werden so!!, müssen Sie min
destens 8 cm starke lagerhölzer untcr die Die!ung verlegen, welche
mit trockener Koksasche oder Sand - je nachdem, was örtlich zu
haben ist - auszufüllen wären, nafürlich auch unter der Voraussetzung,
da  die Massivdecke tragfähig genug ist. F. W., B.
Weitere Antworten in der nächslen Ausgabe Unserer Zeitung 1 _ _.


